
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1984/5/22 9Os51/84,
12Os73/98

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.05.1984

Norm

FinStrG §23 Abs2

StGB §34

Rechtssatz

Selbstanzeige bildet einen eigenen Milderungsumstand neben jenem des Geständnisses.

Entscheidungstexte

9 Os 51/84

Entscheidungstext OGH 22.05.1984 9 Os 51/84

12 Os 73/98

Entscheidungstext OGH 27.08.1998 12 Os 73/98

Beisatz: Als zusätzlicher mildernder Umstand ist auch die nicht rechtzeitige Erstattung einer Selbstanzeige zu

werten. (T1)
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